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Anlage 3 

 
Richtlinien zur berufspraktischen Tätigkeit 

 
Ziele 
Im Bachelorstudiengang Materialwissenschaften ist eine praktische Tätigkeit in Industriebe- 
trieben Zugangsvoraussetzung zum Studium. Diese praktische Tätigkeit soll den zukünftigen 
Studierenden Einblick in das gewählte Berufsfeld vermitteln, erste Orientierungshilfen für 
Ziele späterer Berufstätigkeit und einen Eindruck von den sozialen Verhältnissen eines In- 
dustriebetriebes geben. Das Kennenlernen von industriellen Verfahren soll dabei zum besse- 
ren Verständnis bzw. zur Vertiefung des im Verlauf des Studiums angebotenen Lehrstoffs 
dienen. 
Im Einzelnen dient die praktische Tätigkeit z.B. 

x dem Kennenlernen, der Herstellung, Charakterisierung und Verarbeitung verschiede- 
ner Materialien (ohne dass der Erwerb von erheblichen handwerklichen Fähigkeiten 
im Vordergrund steht), 

x dem Einblick in moderne Verfahren und Einrichtungen der Entwicklung, Projektierung 
und Fertigung mechanischer und elektrischer Komponenten und Systeme, 

x dem Einblick in Betriebsabläufe und -organisation sowie die Arbeits- und Informati- 
onsabläufe in der Industrie, 

x dem Einblick in die betriebliche Arbeitswelt (u.a. Unternehmenskultur, Teamarbeit, 
Organisation, soziale Strukturen) unter Berücksichtigung von Termin-, Wirtschaftlich- 
keits- und Qualitätsaspekten, des Sicherheitsdenkens und des Arbeitsschutzes, so- 
wie von Gesichtspunkten der Umweltverträglichkeit. 

 
Dauer 
Zu diesem Zweck ist eine Dauer der praktischen Ausbildung von insgesamt 6 Wochen vor- 
geschrieben. Eine Aufteilung der 6 Wochen in mehrere Teile ist erlaubt, sofern die Dauer 
eines Teiles 2 Wochen nicht unterschreitet. 

 
Durchführung 
Die Studienbewerber suchen selbständig eine geeignete Praktikantenstelle. Bei der Vermitt- 
lung von Praktikanten-/Praktikantinnenstellen sind die jeweiligen Fachverbände behilflich, 
deren Anschriften bei der Studienberatung sowie dem Praktikantenamt der Fakultät für das 
Maschinenwesen erhältlich sind. Die Industrie- und Handelskammer sowie die Berufsbera- 
tung des Arbeitsamtes können ebenfalls die Adressen von entsprechenden Betrieben zur 
Verfügung stellen. Jeder Industriebetrieb, der eine Ausbildung im Sinne der vorliegenden 
Richtlinien ermöglicht, ist für die Durchführung des Praktikums zugelassen. Der Bewerber / 
die Bewerberin ist dabei selbst verantwortlich für die Gewährleistung der Einhaltung dieser 
Richtlinien. 

 
Nachweis 
Nach Abschluss jeweils eines Tätigkeitszeitraumes muss die Studienbewerberin oder der 
Studienbewerber die Tätigkeit durch das Unternehmen bestätigen lassen. Hierbei muss ne- 
ben der genauen Bezeichnung des Werkes und der Abteilung Auskunft über Zeitpunkt, Dau- 
er und Art der Beschäftigung gegeben werden. Im Einzelnen soll die Bescheinigung  enthal- 
ten: 

x Angaben zur Person (Name, Vorname, Geburtstag und -ort), 

x Ausbildungsbetrieb, Abteilung und Ort, 

x Zeitpunkt und Dauer der Ausbildung, 

x Auflistung der durchgeführten Tätigkeiten (Stichworte), 

x Thema und Aufgabenstellung (bei der Bearbeitung eines Projektes), 

x Fehl- und Urlaubstage (bzw. die Angabe, dass keine Fehl- und Urlaubstage angefal- 
len sind). 
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Das Führen eines Tätigkeitsberichtsheftes wird nicht verlangt. Die Bescheinigung kann in 
deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein. Es darf sich auch um eine amtlich be- 
glaubigte Übersetzung ins Deutsche oder Englische handeln, sofern das Original in der ent- 
sprechenden Landessprache ebenfalls vorliegt. Durch Krankheit ausgefallene Arbeitszeit 
muss in jedem Falle nachgeholt werden. Bei Ausfallszeiten sollte die Praktikantin oder der 
Praktikant den ausbildenden Betrieb um eine Vertragsverlängerung ersuchen, um den be- 
gonnenen Ausbildungsabschnitt im erforderlichen Maße durchführen zu können. 

 
Anerkennung 
Zuständig für die Anerkennung der berufspraktischen Tätigkeit ist die Fachstudienberatung 
Materialwissenschaften. Die im Rahmen industrieller bzw. handwerklicher Ausbildungsver- 
hältnisse abgeleistete praktische Tätigkeit in einschlägigen Berufen werden mit 6 Wochen 
angerechnet, wenn die Berufsausbildung abgeschlossen ist. Die Anerkennung sonstiger, 
praktischer Tätigkeiten können in Einzelfällen möglich sein, bedürfen aber der Überprüfung 
durch den Prüfungsausschuss. 
Tätigkeiten, welche im Verlauf des Wehr- oder Wehrersatzdienstes abgeleistet wurden, kön- 
nen nicht anerkannt werden. Nicht anerkannt wird die Tätigkeit als Studentische Hilfskraft an 
der RWTH Aachen. Tätigkeiten an Großforschungseinrichtungen werden ebenfalls nicht ak- 
zeptiert. Praktika bei Betrieben, die in der Regel nicht fertigen, sondern nur erhalten, im öf- 
fentlichen Dienst (bspw. Hochschulinstituten), Forschungsinstituten und im eigenen bzw. 
elterlichen Betrieb können nicht anerkannt werden. Praktika, die Teil des schulischen 
Curriculums sind, werden nicht als Vorpraktikum anerkannt. Zusätzliche freiwillige erbrachte 
Praktika während der Schulzeit können je nach Erfüllung der obig genannten Kriterien als 
Vorpraktikum geltend gemacht werden. 
Für die Anerkennung ist die Form des jeweiligen Anstellungsverhältnisses während der prak- 
tischen Tätigkeit nicht von Bedeutung, jedoch darf nur in Ausnahmefällen von einem Voll- 
zeitarbeitsverhältnis abgesehen werden. 


